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Die Bundesregierung plant für 2026 eine umfassende Sozialstaatsreform, aufbauend auf den Ergeb-
nissen der Sozialstaatskommission. Damit soll die deutsche Wirtschaft gestärkt und der Bundeshaus-
halt entlastet werden. Ob das gelingen kann, analysieren wir in diesem Papier: Wir quantifizieren die 
Effekte von fünf Reformvorschlägen auf das Wirtschaftswachstum und den Staatshaushalt.

Unsere Simulationen zeigen, dass eine Sozialstaatsreform wie von der Kommission vorgeschlagen, die 
Bürgergeld, Wohngeld und Kinderzuschlag in einer Leistung zusammenfasst und die geltenden 
Hinzuverdienstregeln reformiert, fiskalischen Spielraum von vier bis fünf Milliarden Euro schaffen 
könnte, wovon gut eine Milliarde auf den Bund entfällt. Demgegenüber fallen die fiskalischen Effekte 
einer Abschaffung der Karenzzeit für Schonvermögen oder schärferer Sanktionen nur geringfügig aus. 

Allerdings wird eine Verbesserung der Arbeitsanreize durch lockerere Hinzuverdienstregeln den 
Bundeshaushalt nur entlasten können, wenn Arbeitsaufnahmehemmnisse abgebaut werden, ausrei-
chend gut bezahlte Jobs vorhanden sind und Reformen finanziert werden können. Unsere Handlungs-
empfehlungen:

● Aktive arbeitsmarktpolitische Maßnahmen ausbauen, um Leistungsbeziehende beim 
Übergang in die Arbeit stärker zu unterstützen

● Gut bezahlte Arbeitsplätze schaffen durch eine Neuausrichtung der Wirtschafts- und 
Finanzpolitik mit einem Fokus auf Bildung, Innovation und Forschung

● Eine klug ausgestaltete Schuldenregel schaffen, die eine Vorfinanzierung von fiskalisch 
nachhaltigen Reformen ermöglicht und Mittel verpflichtend zweckbindet

Executive Summary
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Sozialstaatsreformen aus der Haushaltslinse1.

Die Sozialstaatskommission und der Bun-
deshaushalt

Seit September 2025 arbeitete die Sozialstaats-
kommission an Reformvorschlägen für den 
deutschen Sozialstaat. Diese Woche hat sie 
ihren Abschlussbericht übergeben. Ihr Mandat 
war zweigeteilt: Einerseits sollte sie Vorschläge 
machen, wie Verwaltungs- und Antragsprozes-
se digitalisiert und beschleunigt werden kön-
nen. Andererseits standen die Zusammenfüh-
rung von Leistungen und die Verbesserung der 
Arbeitsanreize im Fokus. 

Der Abschlussbericht der Kommission beinhal-
tet hierfür insgesamt 26 Empfehlungen und 
Vorschläge. Nun ist es an der Politik, diese Vor-
schläge zu bewerten. Angesichts kommender 
Haushaltslücken von bis zu 70 Milliarden Euro 
und eines bis Mitte der 30er Jahre schwinden-
den fiskalischen Spielraums (Schuster-John-
son & Sigl-Glöckner 2025) wird sie das (auch) 
aus einer fiskalischen Perspektive tun.

Beide Teile des Mandats der Kommission – 
schlankere Verwaltung, bessere Arbeitsanrei-
ze – können den Bundeshaushalt entlasten. 
Den Großteil trägt aber der zweite Teil bei, 
denn aktuell werden die Mittel im Bundeshaus-
halt in erheblichem Umfang dafür eingesetzt, 
Jobs und Einkommen, die nicht zum Leben rei-
chen, zu subventionieren. So zahlt der Bund im 
Jahr 2026 rund 246 Milliarden Euro – etwa 40 
Prozent der Gesamtausgaben – an Sozialtrans-
fers an private Haushalte. Diese umfassen un-
ter anderem 50 Milliarden Euro an Unterstüt-
zung für arbeitslose Personen sowie Zuschüsse 
von 180 Milliarden Euro an die Renten-, Kran-
ken- und Pflegeversicherung (Bundesministeri-
um der Finanzen 2026). All diese Zuschüsse 
würden durch höhere Beschäftigung geringer 
ausfallen. Daher gilt: Je mehr Menschen arbei-
ten, ihren eigenen Lebensunterhalt verdienen 
und nicht vom Staat unterstützt werden müs-
sen, desto mehr fiskalischer Spielraum kann im 
Bundeshaushalt zurückgewonnen werden. 

In diesem Papier untersuchen wir, welche 
öffentlich diskutierten und/oder von der Sozial-
staatskommission in ihrem Abschlussbericht 
aufgeführten Reformvorschläge den Bundes-
haushalt wie stark entlasten könnten. Wir kon-
zentrieren uns auf fünf Vorschläge: 

I. die Reduzierung des Regelsatzes im 
Bürgergeld, 

II. die Verschärfung von Sanktionen, 
III. die Streichung der Karenzzeit für 

Schonvermögen,
IV. die Reduzierung der Kosten der Unter-

kunft, 
V. eine Reform der Hinzuverdienstregeln 

für arbeitsmarktnahe Leistungsbezie-
hende sowie die Zusammenlegung der 
Leistungen Bürgergeld, Wohngeld und 
Kinderzuschlag. Aufbauend auf den 
Empfehlungen der Kommission 
betrachten wir hierfür drei Varianten. 
Zwei davon liegen in der Spanne des 
von der Kommission vorgeschlagenen 
Ausgestaltungsspielraums. Der dritte 
Vorschlag geht darüber hinaus, schafft 
aber nochmals verbesserte Arbeitsan-
reize (Blömer u. a. 2025). 

Die tatsächlichen fiskalischen Effekte solcher 
Reformen werden häufig unterschätzt, weil 
makroökonomische Wirkungen ignoriert wer-
den. Reformen sorgen einerseits für mechani-
sche Kostensenkungen – entfällt etwa das 
Wohngeld, entlastet das den Haushalt direkt. 
Andererseits beeinflussen veränderte Arbeits-
anreize, wie viele Menschen tatsächlich arbei-
ten gehen und in welchem Umfang, was sich 
wiederum auf die Produktionskapazitäten und 
das Wachstum der Wirtschaft auswirkt. Das be-
trifft mittelfristig Steuereinnahmen und Trans-
ferbedarfe – und somit den Bundeshaushalt. 
Wir unterscheiden diese direkten und wachs-
tumsbedingten fiskalischen Effekte explizit.



4 von 28

POLICY PAPER

Unsere Analyse zeigt, dass eine Reform der 
Hinzuverdienstregeln, wie von der Kommission 
vorgeschlagen, die Haushalte von Bund, Län-
dern, Kommunen und den Sozialversicherun-
gen mittelfristig um vier bis fünf Milliarden 
Euro entlasten könnte. Eine Reform, die Hinzu-
verdienste noch weitgehender verschonen 
würde, könnte sogar Spielraum von bis zu neun 
Milliarden Euro schaffen, weil sie das Arbeits-
angebot noch stärker ausweitet.

Aber: Stärkere Arbeitsanreize allein werden 
nicht helfen. Erstens müssen leistungsbezie-
hende Personen in die Lage versetzt werden, 
tatsächlich mehr arbeiten gehen zu können. 
Dafür ist eine deutlich intensivere und passge-
nauere Unterstützung beim Übergang in Be-
schäftigung erforderlich, etwa durch Beratung, 
Qualifizierung und Vermittlung. Entstehende 
Haushaltsspielräume sollten kurzfristig dafür 
genutzt werden. 

Zweitens sollte Politik darauf abzielen, dass ein 
höheres Arbeitsangebot auch tatsächlich auf 
eine ausreichend hohe Zahl an gut bezahlten 
Arbeitsplätzen trifft. Und drittens sollte eine 
neue, klug ausgestaltete Schuldenregel die Vor-
finanzierung solcher Reformen ermöglichen 
und gleichzeitig die Zweckbindung hierfür auf-
genommener Kredite sicherstellen.  

Leistungen, Beziehende, Kosten – der Sozi-
alstaat auf einen Blick 

Die Wirkung von Reformen hängt maßgeblich 
von den Ausgangsbedingungen im bestehen-
den System ab. Abbildung 1 gibt einen Über-
blick über die zentralen Merkmale der Leistun-
gen sowie die Zusammensetzung der 
Leistungsbeziehenden. Tabelle 1 weist die Kos-
ten der Leistungen im Bundeshaushalt aus.
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Abbildung 1:  Zusammensetzung der Leistungsbeziehenden und zentrale Merkmale der Leistungen: Bürgergeld, Wohngeld,  
 Kinderzuschlag; Quellen: Bundesagentur für Arbeit (2024a; 2025a; 2025b; 2025c); Familienkasse (2024);   

Statistisches Bundesamt (2025), § 19 WoGG
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1 2Der Bund zahlt Zuschüsse an die Kranken- und Pflegeversiche-
rungen für Bürgergeldbeziehende. Dieser Zuschuss ist im Bun-
deshaushalt für 2026 nicht explizit ausgewiesen, er betrug al-
lerdings in 2025 rund 7,8 Milliarden Euro, wovon 6,3 Milliarden 
Euro an die Krankenversicherung und 1,5 Milliarden Euro an 
die Pflegeversicherung gingen.  

Schätzung aus Basis vergangener Aufteilung der Kosten der 
Unterkunft zwischen Bund und Kommunen (Bundesminis-
terium für Wohnen, Stadtentwicklung & und Bauwesen 2024).

Tabelle 1: Kosten der Leistungen sowie deren Verwaltung: Bürgergeld, Wohngeld, Kinderzuschlag Quellen: Bundeshaushalt (2026),
§ 32 WoGG

Haushaltsposten Bund 2026 (Soll-Werte) In Milliarden 
Euro

Bürgergeld (davon ca. 7,8 Milliarden Zuschuss des Bundes an die 
Sozialversicherungen für Bürgergeldbeziehende1) 28

Verwaltungskosten Bürgergeld 5
Kosten der Unterkunft – Bundesanteil
(zzgl. des kommunalen Anteils von rund 5 Milliarden Euro im Jahr2) 13

Eingliederung in Arbeit 5
Wohngeld – Bundesanteil
(zzgl. des Länderanteils von rund 2,4 Milliarden Euro im Jahr) 2

Kinderzuschlag (KiZ) 3
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Die Reformoptionen und ihre fiskalischen Effekte2.

Im Folgenden schätzen wir, wie sich die fünf 
ausgewählten Reformvarianten auf die Haus-
halte von Bund, Ländern, Kommunen und Sozi-
alversicherungen im Laufe der 21. Legislatur-
periode (LP) auswirken könnten. Wir 
betrachten sowohl direkte Kostensenkungen 

als auch, wo plausibel, Mehreinnahmen, die 
sich aus einem veränderten Arbeitsangebot 
und Wirtschaftswachstum ergeben dürften. 
Abbildung 2 fasst die Ergebnisse unserer Simu-
lation zusammen.

Abbildung 2:  Jährliche fiskalische Effekte der Reformvorschläge; Quellen: Eigene Berechnungen, Ameco, Bundesministerium 
 der Finanzen (2019), Bundesagentur für Arbeit (2024b; 2025b), Blömer u. a. (2025), Bruckmeier u. a. (2025),  
 Bundesregierung (2025a), Europäische Kommission (2026), Statistisches Bundesamt (2024)
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3 Statistisch lässt sich gar nicht auswerten, wie viele Personen 
ausschließlich aufgrund der Ablehnung einer Arbeitsaufnahme 
sanktioniert werden, weil zu diesem Einzelgrund von der Bun-
desagentur für Arbeit keine Daten erhoben werden. Erfasst 
wird lediglich der Sammelgrund „Weigerung der Aufnahme 

oder Fortführung einer Arbeit, Ausbildung, Maßnahme oder 
eines geförderten Arbeitsverhältnisses“. Dieser betraf 2024 nur 
23.000 Personen und damit 0,4 Prozent aller Bürgergeldbezie-
henden (Bundesagentur für Arbeit 2025d). 

Reduktion des Regelsatzes im Bürgergeld

Regelsatzkürzungen im Bürgergeld waren ein 
wiederkehrendes Thema im Bundestagswahl-
kampf 2025. Diese Vorstöße treffen aber auf 
harte grundgesetzliche Grenzen: Art. 1 Abs. 1 
GG („Die Würde des Menschen ist unantast-
bar.“) garantiert in Verbindung mit dem Sozial-
staatsprinzip (Art. 20 GG Abs. 1), dass der Staat 
für alle Menschen ein menschenwürdiges Exis-
tenzminimum sicherzustellen hat. 

Die Höhe des Existenzminimums ist verfas-
sungsrechtlich nicht festgelegt. Allerdings muss 
es „Hilfebedürftigen in Deutschland ein Leben 
[…] ermöglichen, das physisch, sozial und kultu-
rell als menschenwürdig anzusehen ist“ (S. 7, 
Deutscher Bundestag 2019). Zusätzlich hierzu 
muss die Berechnung auf Basis verlässlicher 
Zahlen und einer schlüssigen Berechnungsme-
thodik geschehen. Beides kann verfassungs-
rechtlich jederzeit überprüft werden (Deut-
scher Bundestag 2019). 

Die aktuell verwendete Methodik zur Festle-
gung der Grundsicherungsbedarfe ist gesetz-
lich geregelt (§ 28 SGB XII) und wurde vom Bun-
desverfassungsgericht als verfassungskonform 
bestätigt. Grundlage der Berechnung sind die 
tatsächlichen Ausgaben- und Verbrauchsdaten 
von Haushalten mit niedrigem Einkommen, er-
fasst in der Einkommens- und Verbrauchsstich-
probe. 

Ob ein anderes Berechnungsverfahren, das zu 
anderen Regelsätzen käme, verfassungskon-
form wäre, ist rechtlich unklar, und ein solcher 
Prozess würde vermutlich Zeit in Anspruch 
nehmen. Zudem werden bereits die aktuell gel-
tenden Regelsätze oftmals als zu gering kriti-
siert (Der Paritätische 2023; Höltmann 2025). 

Praktisch ist daher die Kürzung der Regelsätze 
für den Bundeshaushalt keine realistische Ein-
sparoption (Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales 2025).

Sanktionsverschärfungen

Eine weitere, häufig diskutierte und zuletzt von 
der Bundesregierung aufgegriffene Reformop-
tion sind Sanktionsverschärfungen. Sanktionen 
in Form temporärer Kürzungen des Regelsatzes 
sind in gewissem Umfang rechtlich möglich 
und werden vor allem bei sogenannten Melde-
versäumnissen oder Pflichtverletzungen gegen 
Bürgergeldbeziehende verhängt. Zu den Mel-
deversäumnissen zählt etwa das Nichterschei-
nen zu einem Termin im Jobcenter; sie machen 
mit fast 90 Prozent den überwiegenden Anteil 
aller Sanktionsgründe aus. Als Pflichtverletzun-

gen gelten hingegen beispielsweise die Ableh-
nung einer zumutbaren Arbeit oder der Ab-
bruch einer Qualifizierungsmaßnahme. Gene-
rell ist nur ein sehr kleiner Teil der 
Leistungsbeziehenden von Sanktionen be-
troffen. Im Jahr 2024 waren monatlich lediglich 
0,7 Prozent der erwerbsfähigen Personen im 
Bürgergeld sanktioniert. Das entsprach rund 
27.000 von insgesamt vier Millionen erwerbsfä-
higen Personen (Bundesagentur für Arbeit Sta-
tistik 2025a). Noch geringer ist die Zahl der Per-
sonen, die ein Arbeitsangebot ablehnen.3

Zusammenfassung Reformoption “Reduktion des Regelsatzes”
� Fiskalischer Effekt pro Jahr: ±0 Euro

Zusammenfassung Reformoption “Sanktionsverschärfungen”
� Fiskalischer Effekt pro Jahr: +140 Millionen Euro
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Nach geltender Rechtslage wird der Regelbe-
darf bei einem Meldeversäumnis oder der ers-
ten Pflichtverletzung um zehn Prozent (56 
Euro) für einen Monat gekürzt. Bei einer zwei-
ten Pflichtverletzung beträgt die Kürzung 20 
Prozent für zwei Monate, bei einer dritten 30 
Prozent für drei Monate. Maßgeblich für die 
heutige Ausgestaltung der Sanktionsregeln war 
das Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 
2019, das die zuvor geltenden Sanktionsregeln 
von bis zu 100 Prozent – also die vollständige 
Leistungskürzung – als verfassungswidrig ein-
stufte, da sie das Existenzminimum unter-
schritten (BVerfG 2019, Rn. 1). 

Der aktuelle Gesetzentwurf der Bundesregie-
rung zur neuen Grundsicherung sieht nun vor, 
wieder früher höhere Sanktionen und diese 
auch bis hin zur vollständigen Leistungskür-
zung zu ermöglichen (Bundesregierung 2025a). 
Experten und Expertinnen kritisieren eine mög-
liche Verfassungswidrigkeit der neuen Ausge-
staltung (Anger & Greive 2025; ver.di 2025). Ob 
diese verfassungsgemäß ist, ist bis zu einer 
Prüfung durch das Gericht unklar.

Wir berechnen das Einsparpotenzial, das durch 
höhere und häufigere Sanktionen entstehen 
könnte. Die Datenlage hierzu ist dünn, weshalb 
unsere Schätzung auf Annahmen angewiesen 
ist. Unterstellt man, dass sowohl die monatli-
che Sanktionsquote als auch die Höhe der Leis-
tungskürzungen wieder das durchschnittliche, 
höhere Niveau von 2019 (und damit vor dem 
Urteil des BVerfG sowie vor der letzten Bürger-
geldreform) erreichen, ergäbe sich hierdurch 
ein Einsparpotenzial von etwa 140 Millionen 
Euro pro Jahr im Vergleich zur aktuellen Sankti-
onierungspraxis (Bundesagentur für Arbeit 
2024b). Andere Schätzungen fallen deutlich 
niedriger aus. So weist der Gesetzesentwurf ein 
Einsparpotenzial von nur 60 Millionen Euro pro 
Jahr aus (Bundesregierung 2025a). 

Zwar verspricht sich die Bundesregierung au-
ßerdem positive Arbeitsaufnahmeeffekte von 
schärferen Sanktionen. Allerdings zeichnet die 
empirische Studienlage ein differenziertes Bild, 
das keine stabilen positiven Effekte bestätigt 
(Knize u. a. 2022; 2025), wie auch schon das 
Bundesverfassungsgericht in seiner Entschei-

dung von 2019 feststellte. 

So findet Wolf (2024a), dass Sanktionen zwar 
kurzfristig die Wahrscheinlichkeit einer sozial-
versicherungspflichtigen Beschäftigung erhö-
hen können, dieser Effekt sich jedoch mittelfris-
tig umkehrt: Nach etwa vier Jahren liegt die 
Beschäftigungswahrscheinlichkeit von sanktio-
nierten Personen unter dem Niveau nicht-
sanktionierter Personen, da Sanktionierte ihre 
Beschäftigung häufiger und schneller wieder 
aufgeben. Sanktionen wirken sich damit nega-
tiv auf die Beschäftigungsstabilität aus, etwa 
weil unter Druck weniger passende Tätigkeiten 
aufgenommen werden. 

Zudem findet Wolf (2024b), dass eine höhere 
Wahrscheinlichkeit, sanktioniert zu werden, ab 
einem bestimmten Punkt dazu führt, dass Leis-
tungsbeziehende vermehrt Beschäftigung in 
Hilfstätigkeiten statt in qualifizierter Beschäfti-
gung aufnehmen. Die Qualität der Beschäfti-
gung sinkt also. 

Darüber hinaus weist eine Vielzahl von Studien 
auf die einschneidenden sozialen und gesund-
heitlichen Folgen von Sanktionen hin. So tragen 
Sanktionen zu Existenzängsten, sozialer Isolati-
on und Überforderung der Betroffenen bei. Zu-
dem können sie zu Wohnungsverlust, Ein-
schränkungen der Ernährung sowie 
Energiesperren führen (Ames 2009; Schreyer 
u. a. 2013; Knize u. a. 2022; Höltmann 2025).  
Hieraus könnten sich wiederum fiskalische Im-
plikationen ergeben, etwa in Form steigender 
Gesundheitsausgaben – bereits heute macht 
der Bundeszuschuss für Bürgergeldbeziehen-
de an die Krankenversicherung knapp ein Vier-
tel der Bürgergeldausgaben aus (Tabelle 1).  

Kurzum: Sanktionen, vor allem geringfügiger 
Leistungsentzug, können zwar dabei helfen, 
Mitwirkungspflichten durchzusetzen, wie Be-
fragungen von Fachkräften in Jobcentern zei-
gen (Knize u. a. 2022). Als zentrales Mittel zur 
nachhaltigen Arbeitsmarktintegration eignen 
sie sich aber nicht. Ihre fiskalischen Effekte sind 
entsprechend gering. Gleichzeitig bergen sie 
das Risiko vielfältiger sozialer und gesundheitli-
cher Schäden, die die fiskalischen Kosten erhö-
hen können.
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Abschaffung der Karenzzeit für Schonvermögen 

Kosten der Unterkunft reduzieren

Zusammenfassung Reformoption „Abschaffung der Karenzzeit für Schonvermögen”
● Fiskalischer Effekt pro Jahr: 

○ Bund: +460 Millionen Euro
○ Kommunen: +70 Millionen Euro

Beziehende von Bürgergeld dürfen im ersten 
Bezugsjahr – der sogenannten Karenzzeit – 
Leistungen weitgehend unabhängig von ihrem 
vorhandenen Vermögen beziehen. Nur falls 
das eigene Vermögen in der Karenzzeit 40.000 
Euro übersteigt, muss es zur Sicherung des Le-
bensunterhalts herangezogen werden. In die-
sem Fall erhalten Personen also keine Bürger-
geldleistungen. Nach Ablauf der Karenzzeit gilt 
ein Vermögensfreibetrag von 15.000 Euro.

Der aktuelle Gesetzentwurf der Bundesregie-
rung sieht vor, die Karenzzeit abzuschaffen und 
stattdessen von Beginn an altersabhängig ge-
staffelte Vermögensfreibeträge einzuführen, 
die deutlich niedriger ausfallen. Für Personen 
bis zum Alter von 30 Jahren soll dieser bei-
spielsweise bei 5.000 Euro liegen. Mit dieser 
Änderung müssten also Personen, die ein Ver-
mögen besitzen, das vom bisherigen Freibetrag 
geschützt war, aber über dem neuen, niedrige-
ren Freibetrag liegt, zunächst ihre Ersparnisse 
zur Sicherung ihres Lebensunterhaltes verwen-
den. 

Wir schätzen das Einsparpotenzial, das durch 
eine Abschaffung der Karenzzeit für Vermögen 
entstehen könnte. Das Institut für Arbeits-
markt- und Berufsforschung (IAB) findet, dass 
nur rund zwei Prozent der Bürgergeldbezie-
henden über ein Vermögen verfügen, das hoch 
genug ist, um von der aktuellen Karenzzeit zu 
profitieren (Bruckmeier u. a. 2025). Mangels 
Daten zur durchschnittlichen Vermögenshöhe 
von Leistungsbeziehenden basieren unsere Be-
rechnungen auf der Annahme, dass diese Per-
sonen über zwölf Monate kein Bürgergeld be-
kommen, sondern vom eigenen Vermögen 
leben müssen. Wir nehmen an, dass diese Per-
sonen aber nun stattdessen Wohngeld bezie-
hen. Vorausgesetzt, der Bund kompensiert die 
zusätzlichen Wohngeldausgaben der Länder, 
ergibt sich ein jährliches Einsparpotenzial von 
rund 460 Millionen Euro für den Bund und 70 
Millionen Euro für die Kommunen. In der Praxis 
könnten die Einsparungen jedoch deutlich ge-
ringer sein; der aktuelle Gesetzentwurf be-
ziffert diese auf etwa 75 Millionen Euro pro Jahr 
(Bundesregierung 2025b). Arbeitsmarkteffekte 
sind hiervon nicht zu erwarten.

Die Kosten der Unterkunft (KdU) sind in den 
vergangenen Jahren deutlich gestiegen – von 
rund 14 Milliarden Euro im Jahr 2020 auf rund 
17 Milliarden Euro im Jahr 2024 (Bundesminis-
terium der Finanzen 2025a; Bundesregierung 
2025c). Das ist hauptsächlich das Resultat stark 
gestiegener Mieten, denn die Zahl der Bürger-
geldhaushalte sowie die durchschnittliche 
Wohnfläche pro Person sind weitgehend kon-
stant geblieben (Asmuth 2025; Bundesagentur 
für Arbeit 2025b). Hohe Mieten sind auch eine 
Konsequenz der staatlichen Subjektförderung, 

welche bei unzureichendem Angebotsausbau 
eine preistreibende Wirkung hat. Zudem gibt 
es Hinweise darauf, dass Wohnungsunterneh-
men die garantierte staatliche Nachfrage nut-
zen, um Mieten anzuheben. (Staatlicher) Woh-
nungsbau sowie gezielte regulatorische 
Eingriffe bei überhöhten Mieten stellen hier 
wirksame Instrumente dar (Lobenstein 2025). 
Das mögliche Einsparpotenzial ist nicht verläss-
lich abzuschätzen; Arbeitsmarkteffekte er-
scheinen uns bei dieser Maßnahme nicht plau-
sibel.
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4 Der zu behaltende Betrag ergibt sich wie folgt: 338 = 100 Pro-
zent x 100 Euro + 20 Prozent x 420 Euro + 30 Prozent x 480 Euro 
+ 10 Prozent x 100 Euro

Reform der Hinzuverdienstregeln 

Der komplexe Status quo

Die Arbeitsanreize im Bürgergeld werden maß-
geblich durch die Hinzuverdienstregeln – auch 
Transferentzugsraten genannt – bestimmt. Sie 
legen fest, wie viel eine leistungsbeziehende 
Person von jedem zusätzlich erarbeiteten Euro 
behalten darf und wie viel davon auf das Bür-
gergeld angerechnet wird.

Die derzeitige Ausgestaltung bietet geringe Ar-
beitsanreize, da sich mehr Arbeit häufig finan-
ziell kaum lohnt. Aktuell bleiben die ersten 100 
Euro Einkommen vollständig anrechnungsfrei – 
sie dürfen also behalten werden. Vom Einkom-
men zwischen 100 und 520 Euro werden 80 
Prozent angerechnet (20 Prozent dürfen also 
behalten werden), zwischen 520 und 1.000 
Euro werden 70 Prozent angerechnet und zwi-
schen 1.000 und 1.200 Euro 90 Prozent. Für Al-
leinerziehende reicht die letzte Stufe mit 90-
prozentiger Anrechnung bis 1.500 Euro. Eine al-
leinstehende Person mit einem Bruttoeinkom-
men von 1.100 Euro darf hiervon somit zusätz-
lich zum Regelsatz von 563 Euro nur 338 Euro 
behalten – weniger als ein Drittel des hinzuver-
dienten Geldes.4

Noch geringere Arbeitsanreize bestehen in den 
vorgelagerten Leistungen Wohngeld und Kin-
derzuschlag. Zum einen wird hier zusätzliches 
Einkommen je nach Leistung unterschiedlich 
angerechnet. Zum anderen geschieht diese An-
rechnung parallel, wenn mehrere Leistungen 
gleichzeitig bezogen werden: Beide Leistungen 
verringern sich also gleichzeitig, wenn das Ein-
kommen steigt. Daraus ergeben sich zum Teil 
absurde Konstellationen. So führt bei einem 
Paar mit zwei Kindern, welches Wohngeld und 
Kinderzuschlag bezieht, ein Anstieg des monat-
lichen Bruttoeinkommens von 4.000 auf 5.000 
Euro sogar zu einem Rückgang des verfügba-
ren Einkommens um 4 Euro pro Monat (Tabel-
le 2, Blömer u. a. 2025).

Zusätzlich zu den geringen Arbeitsanreizen 
zeichnet sich das System durch eine hohe Kom-
plexität aus – sowohl für die Leistungsbezie-
henden als auch für die Jobcenter. So unter-
scheiden sich etwa die Freibetragsgrenzen und 
Definitionen von Vermögen und Einkommen 
zwischen den einzelnen Leistungen. Zudem 
macht es die gesetzlich vorgeschriebene Vor-
rangprüfung erforderlich, dass die Jobcenter 
bei jeder Veränderung der Lebenslage prüfen 
müssen, ob ein Haushalt seinen Bedarf durch 
eigenes Einkommen und vorgelagerte Leistun-
gen anstatt Bürgergeld decken kann. Gleichzei-
tig müssen Leistungsbeziehende oftmals bis zu 
18 verschiedene Behörden aufsuchen, um ihre 
Ansprüche geltend zu machen (Lang 2025). 

Eine Reform dieses Systems sollte daher zum 
Ziel haben, erstens die Arbeitsanreize zu ver-
bessern und zweitens dessen Komplexität zu 
reduzieren. Die Sozialstaatskommission hat 
hierzu einen Vorschlag gemacht, wie eine Ver-
besserung der Arbeitsanreize ausgestaltet wer-
den könnte (Sozialstaatskommission 2026).  Da 
die Kommission die genaue Ausgestaltung der 
Reform noch nicht festgelegt hat, berechnen 
wir zwei mögliche Reformvarianten und deren 
fiskalische Effekte (Reformoptionen A.1 und 
A.2). Zudem berechnen wir eine dritte Variante 
(Reformoption B), deren Ausgestaltung in be-
stimmten Punkten über die Vorschläge der 
Kommission hinausgeht, allerdings deutlich 
höhere Arbeitsanreize versprechen würde. 

Reformoptionen A.1 und A.2 „Sozialstaats-
kommission“: Die Kommission schlägt vor,  die 
Leistungen Bürgergeld, Wohngeld und Kinder-
zuschlag sowie die Grundsicherung im Alter 
und bei Erwerbsminderung und die Hilfe zum 
Lebensunterhalt zu einer integrierten Leistung 
zusammenzufassen. Wohngeld und Kinderzu-
schlag fallen hierdurch weg, während die Hin-
zuverdienstregeln in der neuen integrierten 
Leistung grundlegend wie folgt reformiert wer-
den sollen: 
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5 Das ifo Institut betrachtet in seiner Analyse keine wachstums-
bedingten Mehreinnahmen. Die vom ifo ausgewiesenen haus-
hälterischen Wirkungen beziehen sich nur auf die direkten Kos-
tenveränderungen durch Leistungsumgestaltungen 

beziehungsweise Arbeitsangebotsausweitung. Ergänzend hier-
zu berechnen wir die erwartbaren Wachstumseffekte und 
wachstumsbedingten Mehreinnahmen für die öffentlichen 
Haushalte. 

● Der derzeitige Freibetrag soll von 100 
Euro auf 50 gesenkt werden. 

● Für Erwerbseinkommen ab 50 Euro bis 
zu einer gewissen Grenze – beispiels-
weise der Geringfügigkeitsgrenze von 
603 Euro – soll eine Anrechnungsrate 
von 80 bis 90 Prozent gelten.

● Ab dieser Grenze soll eine Anrech-
nungsrate von 70 bis 80 Prozent gelten. 
Diese soll für den gesamten Bereich 
der Existenzsicherung gelten. Somit 
würde die derzeitige vollständige 
Anrechnung ab 1.200 Euro bzw. 1.500 
Euro entfallen.

Durch eine solche Ausgestaltung würden nied-
rigere Einkommen stärker und höhere Einkom-
men weniger stark belastet werden. Die Kom-
mission betont, dass hierdurch Arbeitsanreize 
spürbar verbessert werden sollen. Zudem sol-
len die Transferentzugsraten nach Haushaltsty-
pen differenziert ausgestaltet werden, um eine 
systematische Schlechterstellung zu vermei-
den und Arbeitsanreize zielgenauer zu setzen. 

Wir berechnen mögliche direkte Kostenverän-
derungen sowie wachstumsbedingte Mehrein-
nahmen, die durch eine solche Reform entste-
hen könnten. Dabei beziehen wir uns auf einen 
Reformvorschlag des ifo Institutes, der in vielen 
Punkten dem Vorschlag der Kommission äh-
nelt (Blömer u. a. 2025).5 Das ifo Institut defi-
niert die Haushaltstypen und Hinzuverdienst-
regel wie folgt: Für Alleinstehende und Paare 
ohne Kinder werden die ersten 380 Euro voll-
ständig angerechnet, danach gilt eine Anrech-
nungsrate von 65 bzw. 80 Prozent. Für Paare 
mit Kindern gilt ab dem ersten Euro eine An-
rechnungsrate von 65 Prozent. Für Alleinerzie-
hende gilt eine Anrechnungsrate von 70 Pro-
zent für die ersten 380 Euro. Anschließend gilt 
ein Einkommensbooster von 300 Euro je Kind, 
welcher vollständig anrechnungsfrei ist. Dar-
über hinaus werden erneut 70 Prozent des Ein-
kommens angerechnet. 

Im Vergleich zu diesem Vorschlag des ifo Insti-
tuts schafft der Vorschlag der Kommission 
zwar etwas geringere Arbeitsanreize bei niedri-
geren Einkommen, beinhaltet aber ebenso 
stärkere Anreize bei höheren Einkommen 
durch eine teilweise niedrigere Anrechnungs-
rate in diesem Bereich. Auch ein Einkommens-
booster für Alleinerziehende könnte mit dem 
Kommissionsvorschlag kompatibel sein, wären 
doch systematische Schlechterstellungen die-
ser Gruppe ohne ihn kaum zu vermeiden.

Für seinen Vorschlag hat das ifo Institut ein zu-
sätzliches mögliches Arbeitsangebot von 
149.000 Vollzeitäquivalenten (VZÄ) berechnet. 
Dabei ist dieses mit 123.000 VZÄ insbesondere 
auf die Gruppe der Alleinstehenden zurückzu-
führen, welche die flexibelste Personengruppe 
darstellen (Tabelle 12, Blömer u. a. 2025). Der 
Vorschlag der Kommission könnte für Alleinste-
hende eine ähnliche Ausgestaltung wie die des 
ifo Instituts beinhalten, wodurch vergleichbare 
Arbeitsangebotseffekte erwartbar wären. 
Gleichzeitig rechnet der Kommissionsvorschlag 
niedrigere Einkommen tendenziell weniger 
stark an als vom ifo Institut vorgesehen. Über 
alle Haushaltstypen verteilt könnten somit et-
was geringere Arbeitsangebotseffekte von ei-
ner Reformvariante der Kommission erwartbar 
sein. 

Aus diesem Grund haben wir die fiskalischen 
Effekte für zwei mögliche Arbeitsangebotsent-
wicklungen berechnet: eine Erhöhung um 
100.000 Vollzeitäquivalente sowie eine Erhö-
hung um 149.000 Vollzeitäquivalente. Die er-
wartbaren Arbeitsmarkteffekte dürften sich in-
nerhalb dieser Spanne bewegen. 

Das ifo Institut hat zusätzlich zu den Arbeitsan-
gebotseffekten auch die direkten Kostenverän-
derungen durch eine solche Reform berechnet. 
Diese beruhen unter anderem auf der Annah-
me, dass für die neue Leistung die Vermögens-
grenze des Bürgergeldes gilt, welche mit 40.000 
Euro strenger ist als die für den Wohngeldan-
spruch geltende Höchstgrenze von 60.000 
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Euro. Dadurch wären weniger Haushalte an-
spruchsberechtigt. Die Kommission betont 
aber explizit, dass in einer neuen integrierten 
Leistung grundsätzlich alle bisherigen Leis-
tungsbeziehenden von Wohngeld und Kinder-
zuschlag auch Anspruch auf die neue Leistung 
haben sollen. Daher passen wir die vom ifo In-
stitut ausgewiesenen Kostenveränderungen 
entsprechend an. 

Je nach konkreter Ausgestaltung werden durch 
den Vorschlag der Kommission im Vergleich 
zum Status quo niedrige Einkommen stärker, 
höhere Einkommen hingegen weniger stark 
angerechnet. Das heißt, dass Personen im Leis-
tungsbezug mit niedrigem Arbeitseinkommen, 
die ihr Arbeitsvolumen nicht direkt verändern 
(können), durch eine Reform finanziell schlech-
ter gestellt würden; eine Besserstellung kann 
erreicht werden, wenn sie mehr arbeiten und 
verdienen. Somit sollen Anreize zur Auswei-
tung des Arbeitsangebots entstehen. 

Reformoption B „ifo Institut plus“: Option B 
entspricht dem oben skizierten Vorschlag des 
ifo Instituts, jedoch mit der Abweichung, dass 
die Einkommensanrechnung für Alleinstehen-
de und Paare mit Kindern auf 60 Prozent statt 
65 Prozent gesenkt wird – also ein größerer Teil 
des Einkommens behalten werden darf. Da-
durch sollen die Arbeitsanreize nochmal ver-
stärkt werden. 

Was die Optionen A.1, A.2 und B maßgeblich 
von der aktuellen Ausgestaltung des Bürger-
gelds unterscheidet, ist die Differenzierung 
nach Haushaltstypen bei den Hinzuverdienst-
regeln sowie die Differenzierung nach Anzahl 
der Kinder bei Alleinerziehenden. Im bestehen-
den System sind zwar die Regelbedarfe nach 
Haushaltstyp differenziert, nicht aber die Hin-
zuverdienstregeln. 

Eine solche Differenzierung ist einerseits auf-
grund der unterschiedlich hohen Bedarfe der 
einzelnen Haushaltstypen angebracht (Peichl 
u. a. 2023). Andererseits ist sie auch aus ökono-
mischer Perspektive sinnvoll: Zum einen re-
agieren unterschiedliche Haushaltstypen un-
terschiedlich stark auf identische 

Arbeitsanreize. So würden beispielsweise bei 
einer einheitlichen Anrechnungsrate von 80 
Prozent Alleinstehende ihr Arbeitsangebot 
leicht ausweiten, alle anderen Haushaltstypen 
ihr Arbeitsangebot allerdings reduzieren (Blö-
mer u. a. 2025). 

Zum anderen lässt sich bei einer Integration 
der drei Leistungen nur durch eine differenzier-
te Ausgestaltung vermeiden, dass einzelne 
Haushaltstypen deutlich schlechter gestellt 
werden. Der vom ifo Institut eingeführte kind-
bezogene Booster für Alleinerziehende ersetzt 
und glättet etwa die im aktuellen System beste-
henden Einkommenssprungstellen, die aus der 
unterschiedlichen Anrechnung von Kindesun-
terhalt im Wohngeld und Kinderzuschlag resul-
tieren (Blömer u. a. 2025).

Berechnung der fiskalischen Effekte

Das ifo Institut schätzt für die beiden Reform-
vorschläge sowohl die Arbeitsangebots- als 
auch die direkten fiskalischen Effekte. Diese di-
rekten Effekte erfassen die unmittelbaren Kos-
tenveränderungen durch die Reformen. Dazu 
zählen zum einen veränderte staatliche Ausga-
ben für Leistungen, etwa weil das Wohngeld 
entfällt. Zum anderen umfassen diese auch zu-
sätzliche Einkommenssteuern und Sozialversi-
cherungsbeiträge, die durch das höhere Ar-
beitsangebot direkt entstehen (Tabellen 14, 18, 
32 in Blömer u. a. 2025). 

Doch sind diese direkten Effekte nur ein Teil 
der fiskalischen Gesamteffekte. Von oft größe-
rer fiskalischer Bedeutung sind Mehreinnah-
men, die sich mittelfristig über höhere Beschäf-
tigung und gesteigertes Wirtschaftswachstum 
ergeben: Wenn mehr Menschen ihren Lebens-
unterhalt durch eigene Arbeit bestreiten kön-
nen, sinken einerseits direkte staatliche Trans-
fers an diese Personen, aber auch notwendige 
Bundeszuschüsse an die Sozialversicherungen. 
Andererseits führt eine höhere Beschäftigung 
zu einem Anstieg des privaten Konsums und 
damit der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage. 
Das kann andernorts wiederum mehr Arbeits-
nachfrage und Beschäftigung schaffen, wo-
durch sich die Einnahmen der Sozialversiche-
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rungen weiter erhöhen. Zudem schlägt es sich 
etwa in steigenden Umsatz- und Unterneh-
menssteuereinnahmen nieder. 

Solche Wachstumseffekte und damit wachs-
tumsbedingte Mehreinnahmen sind bei Sankti-
onsverschärfungen oder der Karenzzeitstrei-
chung aufgrund mangelnder 
Arbeitsangebotseffekte nicht erwartbar – bei 
einer Reform der Hinzuverdienstregeln aller-
dings schon. 

Daher schätzen wir diese Wachstumseffekte 
mithilfe unseres makroökonomischen Modells, 
das in Gottschalk u. a. (2025) detailliert be-
schrieben ist. Wir berechnen die hieraus resul-
tierenden möglichen Mehreinnahmen der 
öffentlichen Haushalte. Als Baseline-Szenario 
dient die aktuelle Wachstumsprognose der Eu-
ropäischen Kommission für Deutschland. Wei-
tere Details zu den Berechnungen finden sich 
in Anhang 1. Die Ergebnisse sind in Abbildung 2 
zusammengefasst. 

Maßgeblich ist, dass die direkten fiskalischen 
Effekte wesentlich von der konkreten Ausge-
staltung der Hinzuverdienstregeln abhängen, 
während die von uns geschätzten wachstums-
bedingten Mehreinnahmen vor allem auf das 
zusätzlich mobilisierte Arbeitsangebot zurück-
zuführen sind. Letztere sind daher grundsätz-
lich auch auf andere Reformvarianten über-
tragbar, sofern diese vergleichbare 
Arbeitsangebotseffekte hervorrufen. Aus die-
sem Grund weisen wir in Abbildung 3 die direk-
ten und wachstumsbedingten fiskalischen 
Effekte der Reformoptionen getrennt vonein-
ander aus.

Schließlich kann jede Umgestaltung von Sozial-
leistungen mit verändertem Verwaltungsauf-
wand auf Bundes-, Länder- und kommunaler 
Ebene einhergehen. Die damit verbundenen 
fiskalischen Effekte werden hier nicht betrach-
tet. Die Politik sollte eine möglichst einfache 
und effiziente organisatorische Umsetzung po-
tenzieller neuer Leistungen sicherstellen.
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Abbildung 3:  Jährliche Mehreinnahmen durch direkte Kostenveränderungen und Wachstumseffekte; Quellen: Eigene   
 Berechnungen, Ameco, Bundesministerium der Finanzen (2019), Blömer u. a. (2025), Bundesagentur für Arbeit  
 (2025b), Bundesregierung (2025a), Europäische Kommission (2026)  

Reformoption A.1: Sozialstaatskommission

Zusammenfassung Reformoption A.1 „Sozialstaatskommission”
● Arbeitsangebotseffekt: +100.000 VZÄ
● BIP 2029: +0,1 Prozent im Vergleich zur Baseline-Prognose, anschließend dauerhaft um 

0,1 Prozent höher
● Fiskalische Effekte pro Jahr:

○ Bund: +1,1 Milliarden Euro
○ Länder: +1,3 Milliarden Euro
○ Kommunen: +0,3 Milliarden Euro
○ Sozialversicherungen: +1,0 Milliarden Euro

● Annahme: Die Länder kompensieren höhere Kosten der Unterkunft der Kommunen.

Der Vorschlag der Kommission könnte durch 
die nun verstärkten Arbeitsanreize zu einer 
Ausweitung des Arbeitsvolumens um 100.000 
VZÄ (bei 40 Wochenstunden) führen. Der Groß-
teil dieses zusätzlichen Arbeitsangebots entfällt 

auf Alleinstehende, die sowohl die größte 
Gruppe unter den Leistungsbeziehenden stel-
len als auch am flexibelsten auf veränderte An-
reize reagieren (Tabelle 12, Blömer u. a. 2025).
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Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) könnte da-
durch ab 2029 dauerhaft um 0,1 Prozent höher 
liegen als in der Baseline-Prognose. Das führt 
zu fiskalischen Gesamteffekten von 3,7 Milliar-
den Euro pro Jahr, von denen gut die Hälfte auf 
direkte Kostenveränderungen und der Rest auf 
wachstumsbedingte Mehreinnahmen entfallen 
(Abbildung 3).

Für den Bund ergeben sich zum einen durch di-
rekte Kostenveränderungen – etwa veränderte 
Transferausgaben durch die neue Leistung – 
sowie zum anderen durch wachstumsbedingte 
Mehreinnahmen insgesamt Mehreinnahmen 
von durchschnittlich 1,1 Milliarden Euro pro 
Jahr.

Für die Länder fallen die Wohngeldkosten weg. 
Zudem ergeben sich wachstumsbedingte 
Mehreinnahmen. Gleichzeitig steigen bei den 
Kommunen die Ausgaben der Kosten der Un-
terkunft im Rahmen der neuen integrierten 
Leistung, die das Wohngeld ersetzt. Aufgrund 
der signifikanten Besserstellung der Länder 

könnte Teil dieser Reform sein, dass die Länder 
ihren Kommunen die Kostensteigerung erstat-
ten. In diesem Fall verbleiben für die Länder 
Mehreinnahmen von 1,3 Milliarden Euro pro 
Jahr. Die Kommunen könnten nach der Kom-
pensation durch die Länder mit wachstums-
bedingten Mehreinnahmen von 0,3 Milliarden 
Euro im Jahr rechnen. Bei den Sozialversiche-
rungen belaufen sich die Mehreinnahmen auf 
eine Milliarde Euro im Jahr. 

Die individuellen finanziellen Effekte der Re-
form sind abhängig von der konkreten Ausge-
staltung der Hinzuverdienstregeln. Tendenziell 
werden bei dieser Reform im Vergleich zum 
Status quo niedrige Einkommen stärker belas-
tet. Haushalte mit aktuell geringen Erwerbsein-
kommen erleiden damit – ohne Anpassung 
ihres Arbeitsangebots – zumindest kurzfristig 
Verluste. Wenn sie in Reaktion auf die stärke-
ren Arbeitsanreize ihr Arbeitsangebot anpas-
sen (können), ergäbe sich vermutlich eine 
durchschnittliche Besserstellung (Tabelle 14 
Blömer u. a. 2025).

Reformoption A.2: Sozialstaatskommission

Zusammenfassung Reformoption A.2 „Sozialstaatskommission”
● Arbeitsangebotseffekt: +149.000 VZÄ
● BIP 2029: +0,2 Prozent im Vergleich zur Baseline-Prognose, anschließend dauerhaft um 

0,1 Prozent höher
● Fiskalische Effekte pro Jahr:

○ Bund: +1,4 Milliarden Euro
○ Länder: +1,6 Milliarden Euro
○ Kommunen: +0,5 Milliarden Euro
○ Sozialversicherungen: +1,5 Milliarden Euro

● Annahme: Die Länder kompensieren höhere Kosten der Unterkunft der Kommunen.

Bei dieser Option gehen wir von einem zusätz-
lichen Arbeitsangebot von 149.000 Vollzeitä-
quivalenten aus. Entsprechend sind auch die 
fiskalischen Gesamteffekte mit insgesamt 5,1 
Milliarden Euro höher als bei Option A.1. Zu-

dem fällt der Anteil der wachstumsbedingten 
Mehreinnahmen hiervon mit 2,8 Milliarden 
Euro etwas höher aus als die Einsparungen 
durch direkte Kostenveränderungen, welche 
bei 2,3 Milliarden Euro liegen. 
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Option B führt gegenüber Option A.1 und Opti-
on A.2 zu einem stärkeren Anstieg des Arbeits-
volumens. Grund dafür sind die noch stärkeren 
Arbeitsanreize durch die geringere Anrech-
nung von Erwerbseinkommen für Alleinstehen-
de, welche die Gruppe der Leistungsbeziehen-
den darstellt, die am stärksten auf Anreize 
reagieren kann. Dadurch erweitert sich zu-
gleich der Einkommensbereich, in dem der 
Bund Leistungen zahlt, was zu höheren Ausga-
ben führt. Diese werden jedoch durch höhere, 

wachstumsbedingte Mehreinnahmen kompen-
siert. Wie Abbildung 3 zeigt, sind die wachs-
tumsbedingten Mehreinnahmen bei dieser Op-
tion mit 6,1 Milliarden Euro signifikant höher 
als bei Option A.1mit 1,7 Milliarden Euro. Insge-
samt weist diese Reformvariante daher höhere 
Einsparpotenziale auf als Vorschlag A.1 und 
A.2. Gleichwohl steigt die Zahl der leistungsbe-
ziehenden Haushalte um rund 600.000 deut-
lich an.

Reformoption B: ifo Institut plus

Zusammenfassung Reformoption B „ifo Institut Plus”
● Arbeitsangebotseffekt: +284.000 VZÄ
● BIP 2029: +0,3 Prozent im Vergleich zur Baseline-Prognose, anschließend dauerhaft um 

0,3 Prozent höher
● Fiskalische Effekte pro Jahr:

○ Bund: +2,2 Milliarden Euro
○ Länder: +2,7 Milliarden Euro
○ Kommunen: +1,1 Milliarden Euro
○ Sozialversicherungen: +3,1 Milliarden Euro

● Zusätzliche Leistungsbeziehende: +632.000 Haushalte
● Annahme: Die Länder kompensieren höhere Kosten der Unterkunft der Kommunen.

Bilanz: Welche Zielvariable soll es sein? 

Die Politik kann Reformoptionen anhand von 
vier Variablen bewerten: die Stärke der Arbeits-
anreize, die fiskalischen Effekte, die Anzahl an 
Transferbeziehenden und Verteilungswirkun-
gen. Unsere Analyse zeigt, dass die untersuch-
ten Reformoptionen verschiedene Variablen 
unterschiedlich beeinflussen. 

So weisen Reformen, die die Arbeitsanreize 
stärken und das Arbeitsangebot erhöhen, 
deutlich größere fiskalische Effekte auf als Re-
formen, die primär auf Sanktionsverschärfun-
gen oder die Abschaffung der Karenzzeit set-
zen (Abbildung 2). Allein die aus einem 
erhöhten Arbeitsangebot resultierenden 
Wachstumseffekte können für den Bund, die 
Länder, Kommunen und Sozialversicherungen 
zu erheblichen Mehreinnahmen von bis zu 
sechs Milliarden Euro führen. 

Sogar solche Reformen der Hinzuverdienstre-

geln, die mit höheren direkten Kosten einher-
gehen – wie Option B –, können ökonomisch 
sinnvoll sein, da die stärkere Ausweitung des 
Arbeitsangebots zu Wachstum und Mehrein-
nahmen führt, die die Mehrkosten kompensie-
ren. 

Während Option B die größten Wachstums-
effekte haben dürfte, erhöht sie auch die Zahl 
der Leistungsbeziehenden. Das ist bei den Vor-
schlägen der Kommission, Optionen A.1 und 
A.2, vermutlich weniger der Fall. Allerdings fal-
len hier auch die Arbeitsangebotseffekte und 
positiven finanziellen Effekte für die Staatskas-
se sowie die leistungsbeziehenden Haushalte 
deutlich geringer aus.  

Legt die Politik den Fokus darauf, dass Refor-
men nicht zu einem Anstieg der Zahl der Trans-
ferbeziehenden führen, sind die Kommissions-
vorschläge am besten geeignet. 
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Reformoption B zeigt jedoch, dass diese Ziel-
setzung aus ökonomischer Perspektive wenig 
zielführend ist, da eine steigende Zahl an Leis-
tungsbeziehenden nicht zwingend mit höheren 
Kosten einhergehen muss. Mit einem Fokus auf 
die politisch zwar einfach zu kommunizierende, 
ökonomisch aber irrelevante Zahl der Leis-
tungsbeziehenden stünde sich die Politik also 
selbst im Weg.

Mit Blick auf die Verteilungswirkungen führen 
wahrscheinlich alle untersuchten Reformoptio-
nen (abhängig von der konkreten Ausgestal-
tung des Vorschlags der Sozialstaatskommissi-
on) dazu, dass die meisten Haushalte 
unmittelbar nach der Reform zunächst gerin-
gere verfügbare Einkommen haben. Ursache 
ist die stärkere Anrechnung niedriger Einkom-
men bei gleichzeitiger Entlastung höherer Ein-
kommen, wodurch Haushalte mit geringen Ein-
kommen zumindest kurzfristig Verluste 
erleiden. Sofern Haushalte später tatsächlich 
ihre Arbeitszeiten an die neuen Anreize anpas-
sen (können), würden jedoch viele von ihnen 
bessergestellt. 

Um eine (möglicherweise kurzfristige) 
Schlechterstellung zu vermeiden, wie auch von 
der Kommission angesprochen, könnten alter-
nativ Hinzuverdienstregeln so ausgestaltet 
werden, dass untere Einkommen nicht stärker 
belastet werden als im Status quo, während 
höhere Einkommen stärker entlastet werden. 
Auch dies würde die Arbeitsanreize verbessern, 
wäre jedoch mit höheren direkten fiskalischen 
Kosten verbunden. Wie Reformvariante B zeigt, 

könnten diese jedoch durch wachstumsbeding-
te Mehreinnahmen ausgeglichen werden.

Das IAB hat hierzu verschiedene Reformvarian-
ten für das Bürgergeld analysiert (Wiemers u. a. 
2025). Diese sehen jedoch bislang weder eine 
Zusammenlegung der drei Leistungen Wohn-
geld, Bürgergeld und Kinderzuschlag noch eine 
Differenzierung der Hinzuverdienstregeln nach 
Haushaltstypen vor. Eine entsprechende Re-
formvariante zu modellieren, wäre daher wün-
schenswert, um Optionen aufzuzeigen, die die 
Zielgröße der Verteilungswirkung stärker be-
rücksichtigen und potenzielle Schlechterstel-
lungen gezielt vermeiden. 

Entscheidend ist dabei, dass die direkten fiska-
lischen Effekte maßgeblich von der konkreten 
Ausgestaltung der Hinzuverdienstregeln ab-
hängen, während die von uns geschätzten 
wachstumsbedingten Mehreinnahmen auf das 
zusätzlich mobilisierte Arbeitsangebot zurück-
zuführen sind. Letztere sind daher grundsätz-
lich auch auf andere Reformvarianten über-
tragbar, sofern diese vergleichbare 
Arbeitsangebotseffekte erzielen, selbst wenn 
sie verteilungspolitisch anders ausgestaltet 
sind. In diesem Sinne sind insbesondere die ge-
schätzten wachstumsbedingten fiskalischen 
Effekte der Reformoptionen A.1 und A.2 (Kom-
missionsvorschläge) und B von zentraler Be-
deutung.

Welche Reformoption letztlich präferiert wird, 
hängt also maßgeblich von der jeweiligen poli-
tischen Zielsetzung ab.
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Warum Arbeitsanreize allein nicht ausreichen: Aktive Förderung, gute Jobs 
und eine neue Schuldenregel

3.

Aktive Arbeitsmarktpolitik: Fördern statt 
Fordern

Verbesserte finanzielle Anreize können nur 
dann wirken, wenn Menschen im Leistungsbe-
zug tatsächlich die Möglichkeit haben, ihr Ar-
beitsangebot auszuweiten. Für viele Personen 
ist dies (kurzfristig) jedoch nicht realistisch. Wie 
aus Abbildung 1 ersichtlich wird, beschränken 
etwa gesundheitliche Probleme, unpassende 
Qualifizierung oder mangelnde Kinderbetreu-
ung ihre Möglichkeiten erheblich. Gleichzeitig 
zeigen Befragungen, dass die große Mehrheit 
der Leistungsbeziehenden den Wunsch hat, 
das Bürgergeld zu verlassen, und sich trotz er-
heblicher Hürden aktiv um Beschäftigung be-
müht (Bernhard & Baisch 2025; Boockmann 
u. a. 2025; Höltmann 2025). Vor diesem Hinter-
grund wird deutlich, dass finanzielle Anreize al-
lein nicht ausreichen. Sie müssen durch aktive, 
unterstützende und individuell ausgerichtete 
Arbeitsmarktpolitik ergänzt werden.

Studien zeigen, dass gesundheitliche Ein-
schränkungen der am häufigsten genannte 
Grund für den Leistungsbezug sind (44 Pro-
zent, Bernhard & Baisch 2025). Gleichzeitig ge-
ben Menschen im Leistungsbezug diesen 
Grund auch am häufigsten als Ursache für ihre 
fehlende Arbeitssuche an (74 Prozent, Boock-
mann u. a. 2025). Menschen mit gesundheitli-
chen Einschränkungen erhalten darüber hin-
aus seltener Stellenangebote von Jobcentern 
(Boockmann u. a. 2025). Vor diesem Hinter-
grund erscheint es sinnvoll, die gezielte Unter-
stützung dieser Personen zu verbessern, etwa 
durch die Stärkung spezialisierter Reha- und 
Schwerbehindertenteams in den Jobcentern 
(VdK 2025). Darüber hinaus könnte stärker an 
den individuellen Möglichkeiten angesetzt wer-
den, um Betroffenen etwa über angepasste Tä-
tigkeiten schrittweise den Weg zurück in die Er-
werbstätigkeit zu eröffnen (Boockmann u. a. 
2025).  

Des Weiteren erschweren unpassende oder ge-
ringe Stellenangebote die Arbeitssuche. In ei-
ner Befragung nennen gut ein Drittel als Grund 

für ihren Leistungsbezug, keine passende Stel-
le zu finden (Bernhard & Baisch 2025; Hölt-
mann 2025). Dies ist häufig auch eine Folge un-
passender Qualifikationen. So verfügen 64 
Prozent der Arbeitslosen im Bürgergeld über 
keinen Berufsabschluss (Bundesagentur für Ar-
beit 2025b). Zudem nennen Befragte oft feh-
lende Sprachkenntnisse sowie die fehlende/
ausstehende Anerkennung ausländischer Be-
rufsabschlüsse als zentrales Hindernis für den 
Ausstieg aus dem Leistungsbezug (Bernhard & 
Baisch 2025). Studien zeigen, dass Qualifizie-
rung ein zentraler Hebel für bessere Arbeits-
marktchancen ist (Kruppe & Lang 2023; Ort-
mann u. a. 2025). Auch schrittweise 
Teilqualifikationen erzielen große positive Be-
schäftigungseffekte und eignen sich besonders 
für Personen, für die längere Ausbildungsgän-
ge schwer umsetzbar sind (Kruppe u. a. 2024). 
Die abschlussorientierte Qualifizierung sollte 
daher gerade bei jungen Menschen im Leis-
tungsbezug im Mittelpunkt stehen (Ortmann 
u. a. 2025).

Gut die Hälfte der Arbeitslosen im Bürgergeld 
ist langzeitarbeitslos. Für Personen mit großer 
Distanz zum Arbeitsmarkt haben sich insbe-
sondere beschäftigungsbegleitendes Coaching 
und Lohnkostenzuschüsse als wirksame Instru-
mente erwiesen. Die Evaluation des Teilhabe-
chancengesetzes zeigt, dass damit überdurch-
schnittlich stabile Integrationserfolge erzielt 
wurden. Ausschlaggebend war die intensive, 
individuelle Betreuung, insbesondere eine be-
werberorientierte Vermittlung, die enge Zu-
sammenarbeit mit Arbeitgeber:innen sowie ein 
kontinuierliches Coaching, das auch nach Ar-
beitsaufnahme fortbestand (Achatz u. a. 2024).

Eine differenzierte Betrachtung zeigt außer-
dem, dass unter den Langzeitarbeitslosen be-
stimmte Gruppen überdurchschnittlich vertre-
ten sind, darunter Geringqualifizierte sowie 
Menschen mit längeren Erwerbsunterbrechun-
gen aufgrund von Erziehungsaufgaben. Dies 
spricht für einen präventiven Ansatz, etwa 
durch die Vermeidung längerer Arbeitsausfälle 
infolge unzureichender Betreuungsangebote 
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sowie durch frühzeitige Investitionen in Bil-
dung und Qualifizierung (Ortmann u. a. 2025).

Zudem zählen die Betreuung von Kindern so-
wie die Pflege von Angehörigen zu häufigen 
Gründen für den Leistungsbezug (Bernhard & 
Baisch 2025). Insbesondere Kinderbetreuung 
stellt dabei eine zentrale Hürde für die Er-
werbstätigkeit dar: Sie ist der häufigste Grund, 
weshalb Mütter im Bürgergeldbezug von der 
Arbeitssuche freigestellt werden (Artmann 
2024). Gleichzeitig erhalten arbeitssuchende 
Mütter seltener Jobangebote oder andere ar-
beitsmarktpolitische Maßnahmen durch die 
Jobcenter (Boockmann u. a. 2025). Entspre-
chend liegt ihre Wahrscheinlichkeit, eine Be-
schäftigung aufzunehmen, zehn Prozentpunk-
te unter der von Vätern in vergleichbarer 
Situation (Beste u. a. 2023). Ein verlässliches 
Betreuungsangebot ist daher eine zentrale Vor-
aussetzung, um Müttern die Erwerbstätigkeit 
zu ermöglichen (Artmann 2024).

Es braucht also nicht nur bessere Arbeitsanrei-
ze, sondern auch eine verlässliche Infrastruktur 
sowie individuelle Unterstützung, um Men-
schen den Weg in den Arbeitsmarkt zu ermögli-
chen. Eine intensivere Betreuung und Qualifi-
zierung ist jedoch nur mit zusätzlichen 
Ressourcen für die Jobcenter möglich. Fehlen-
de Mittel werden hier vielfach als zentrales Pro-
blem für intensivere Betreuung genannt. Zu-
dem wird die geringe Planbarkeit kritisiert, da 
jährliche Mittelzuweisungen mehrjährigen Ein-
gliederungsmaßnahmen gegenüberstehen 
(Achatz u. a. 2024; Bellikli 2024).

Für das Jahr 2026 plant der Bund Ausgaben für 
die aktive Arbeitsmarktpolitik in Höhe von 5,2 
Milliarden Euro. Davon sind 4,7 Milliarden Euro 
für Maßnahmen zur Eingliederung in Arbeit 
vorgesehen – also spezifisch für die Unterstüt-
zung von Menschen im Bürgergeld. Zusätzlich 
veranschlagt der Bund 5,25 Milliarden Euro für 
die Verwaltungskosten des Bürgergeldes. Da-
bei dürfen die Jobcenter Mittel zwischen dem 
Eingliederungstitel und dem Verwaltungstitel 
umschichten, sofern dies erforderlich ist. Ein 
nachhaltiger Aufwuchs der Eingliederungsmit-
tel war in den vergangenen zehn Jahren nicht 
erkennbar. Die veranschlagten Mittel (Soll-Wer-

te) bewegten sich konstant zwischen vier und 
fünf Milliarden Euro, während die tatsächlichen 
Ausgaben bei rund 3,8 Milliarden Euro lagen. 
Gleichzeitig kam es jährlich zu Umschichtungen 
von etwa einer Milliarde Euro in den Verwal-
tungstitel (Ortmann u. a. 2025; Bundeshaushalt 
2026).   

Mittelfristig sollten die Mittel, die durch die 
oben skizzierten Reformen eingespart werden, 
daher gezielt in die aktive Arbeitsmarktpolitik 
reinvestiert werden, um Qualifizierung, Ver-
mittlung und individuelle Förderinstrumente 
auszubauen. Nur dann werden Arbeitsanreize 
tatsächlich wirken und die berechneten Ar-
beitsangebotseffekte eintreten. Auch wenn so 
keine kurzfristige Haushaltsentlastung möglich 
ist, würde eine sinnvolle Sozialstaatsreform da-
mit zu einem langfristig nachhaltigen Bundes-
haushalt (und anderen öffentlichen Haushal-
ten) beitragen.

Politik für neue, gut bezahlte Arbeitsplätze

Die Herausforderung besteht nicht nur darin, 
Menschen den Zugang zum Arbeitsmarkt zu er-
leichtern, sondern auch in der Sicherstellung 
eines ausreichenden Angebots passender Ar-
beitsplätze. Zwar waren im November 2025 
rund 620.000 offene Stellen gemeldet, gleich-
zeitig waren aber 2,9 Millionen Menschen ar-
beitslos (Bundesagentur für Arbeit 2025d; 
2025e). Das weist auf einen strukturellen Mis-
match zwischen den offenen Stellen und den 
Profilen der Arbeitssuchenden hin. Dieser be-
trifft insbesondere Qualifikationen, Berufsfel-
der und Verteilung. So suchte im Jahr 2024 
über die Hälfte der Arbeitslosen eine Beschäfti-
gung auf Helferniveau, während sich über 80 
Prozent der offenen Stellen an qualifizierte 
Fachkräfte richteten (Kleinlein & Klaus 2025).

Hinzu kommt, dass Deutschland derzeit in er-
heblichem Umfang gut bezahlte Industriear-
beitsplätze verliert – gerade in den für Leis-
tungsbeziehende relevanten unteren 
Qualifikationsstufen. Die Ursache hierfür liegt 
maßgeblich in dem Verlust technologischer 
Vorherrschaft in bisherigen Leitindustrien wie 
Automobil, Maschinenbau und Chemie, insbe-
sondere gegenüber China. Dazu kommt die 
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hohe Exportorientierung der deutschen Wirt-
schaft in einer Welt, in der die regelbasierte 
Handelsordnung untergraben wird. Die damit 
verbundenen Unsicherheiten hinsichtlich der 
zukünftigen Tragfähigkeit des deutschen Ge-
schäftsmodells dämpfen Investitionen und er-
höhen das Risiko weiterer Arbeitsplatzverluste.

Eine Politik, die auf die Schaffung neuer, unsub-
ventionierter Arbeitsplätze ausgerichtet ist, die 
sich entlang aller Qualifikationsstufen verteilen 
und von denen Menschen ihren Lebensunter-
halt aus eigener Kraft bestreiten können, ist so-
mit eine notwendige Ergänzung zur Sozial-
staatsreform. 

Hierfür sollte die Bundesregierung die Wirt-
schafts- und Finanzpolitik neu ausrichten: we-
niger Subventionierung des Status quo, mehr 
Geld für Bildung, Innovation und Forschung. 
Wie Paleschke (2026) anhand historischer Fall-
beispiele zeigt, kann ein industrieller Struktur-
wandel und damit die Sicherung von Arbeits-
plätzen zwar gelingen, erfordert aber eine klare 
politische Strategie und Durchhaltevermögen. 
Sozialstaatsreformen allein führen also ins Lee-
re; ein höheres Arbeitsangebot übersetzt sich 
nur dann in Wachstum und ein fiskalisches 
Plus, wenn genügend gut bezahlte Arbeitsplät-
ze entstehen. 

Sozialstaatsreformen und die Schulden-
bremse

Es stellt sich die Frage, warum entsprechende 
Reformen bislang ausgeblieben sind, obwohl 
insbesondere eine Stärkung der Arbeitsanreize 
positive Wachstums- und Einnahmeeffekte ver-
spricht. Ein zentraler Grund ist die Ungleichzei-
tigkeit von Reform und Wirkung: Während etwa 
Sanktionsverschärfungen kurzfristig Einspa-

rungen bringen, entfalten anreizbasierte Refor-
men ihre Effekte erst verzögert über Beschäfti-
gung und Wachstum. In manchen Fällen gehen 
Reformen zunächst sogar mit höheren direk-
ten Kosten einher. Entsprechend gering ist der 
kurzfristige politische Anreiz, solche Reformen 
umzusetzen.

Wenn Sozialstaatsreformen, die zukünftiges 
Wachstum versprechen, anfänglich zusätzliche 
Kosten verursachen, ist eine Vorfinanzierung 
durch Kredite ökonomisch sinnvoll. Aktuell ist 
das bereits über das Instrument der finanziel-
len Transaktionen möglich. So wurden 2025 
beispielsweise Darlehen an die Pflege- und 
Krankenversicherung vergeben. Die Gewäh-
rung der Darlehen wurde unter anderem mit 
erwarteten positiven Effekten künftiger Refor-
men begründet (Bundesministerium der Finan-
zen 2025b). Die Gefahr besteht darin, dass die 
Mittel nicht für die notwendigen Reformen ein-
gesetzt werden, da es keine rechtliche Zweck-
bindung gibt. 

Eine klug ausgestaltete Schuldenregel sollte 
zwar eine Vorfinanzierung ermöglichen, gleich-
zeitig aber auch eine Zweckbindung der Mittel 
sicherstellen, sodass aufgenommene Kredite 
auch tatsächlich nur für wachstumsförderliche 
und damit fiskalisch nachhaltige Reformen ge-
nutzt werden.  Die aktuelle Schuldenbremse ist 
auch nach dem Fiskalpaket vom März 2025 kei-
ne solche Regel. Sie orientiert sich stattdessen 
an einer starren Grenze von 0,35 Prozent des 
BIP, die keinerlei konstruktive Anreize setzt. Die 
Expertenkommission, die aktuell an einer mög-
lichen zukünftigen Schuldenregel arbeitet, soll-
te diese Aspekte berücksichtigen – und somit 
eine sinnvolle Reform des deutschen Sozial-
staats erleichtern.
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Anhang

Methodik zur Berechnung der Wachstums- 
und fiskalischen Effekte

Ausgangspunkt für unsere Analyse der Reform-
optionen A.1, A.2 und B ist die Studie „Konzep-
tion eines integrierten Sozialtransfersystems“ 
(Blömer et al. 2025) des ifo Instituts. Mithilfe 
des ifo-Mikrosimulationsmodells werden hier 
auf Grundlage der SOEP-Daten die Arbeitsan-
gebotsreaktionen auf veränderte Hinzuver-
dienstregeln und Umgestaltung der Leistungen 
sowie die daraus resultierenden direkten fiska-
lischen Effekte berechnet. 

Dabei kann die im ifo-Modell identifizierte 
Grundgesamtheit der Transferbeziehenden, 
die ihr Arbeitsangebot flexibel ausweiten kön-
nen, von der Realität abweichen. Wie in der 
Analyse dargelegt, weisen viele Leistungsbezie-
hende Hemmnisse auf, die eine kurzfristige 
Ausweitung ihres Arbeitsangebots erschweren 
oder verhindern. Um dem Rechnung zu tragen, 
berücksichtigen wir in unserer Analyse, dass 
die tatsächlich realisierbaren Arbeitsangebots-
reaktionen geringer ausfallen können als in der 
Studie des ifo Instituts ausgewiesen. Zusätzlich 
berücksichtigen wir in unserer Modellierung, 
dass die formalen Qualifikationsprofile von 
Menschen im Bürgergeldbezug im Durch-
schnitt niedriger sind als die der Gesamtbe-
schäftigten. 

Aufbauend auf dem sich ergebenden höheren 
Arbeitsangebot und veränderten Transferleis-
tungen berechnen wir die Auswirkungen auf 
das Wirtschaftswachstum. Dabei berücksichti-
gen wir, dass die direkten fiskalischen Effekte 
bei Vorschlag A.1 und A.2 geringer ausfallen 
können als vom ifo Institut ausgewiesen. Das 
ist bedingt dadurch, dass das ifo Institut von ei-
ner strikteren Vermögensprüfung und damit 
weniger Anspruchsberechtigten ausgeht, was 
im Vorschlag der Kommission nicht vorgese-
hen ist. Für die Berechnung der Wachstums-
effekte  nutzen wir unser makroökonomisches 
Modell, das wir in Gottschalk u. a. (2025) be-
schrieben haben. Wir berechnen die Wachs-

tumseffekte sowie die wachstumsbedingten 
Mehreinnahmen für Bund, Länder, Kommunen 
und Sozialversicherungen mithilfe der Einnah-
men- und Ausgabenelastizitäten der staatli-
chen Ebenen (Bundesministerium der Finan-
zen 2019; Statistisches Bundesamt 2024). Als 
Baseline für unsere Berechnungen nutzen wir 
die aktuelle Wachstumsprognose der Europäi-
schen Kommission für Deutschland (Herbst-
prognose 2025, Europäische Kommission 
2026). Wir nehmen für unsere Simulationen an, 
dass die jeweilige Reform im Jahr 2026 in Kraft 
tritt und das Arbeitsangebot zwischen 2026 
und 2028 schrittweise auf das neue Niveau an-
steigt. Dieses höhere Niveau wird anschließend 
dauerhaft fortgeschrieben. 

Hinsichtlich der fiskalischen föderalen Vertei-
lungseffekte entstehen bei den Reformvor-
schlägen A.1, A.2 und B höhere Kosten auf 
kommunaler Ebene, da infolge des Wegfalls 
des Wohngeldes die Kosten der Unterkunft in 
der neuen integrierten Leistung steigen. Wir 
nehmen an, dass diese Mehrkosten durch die 
Länder kompensiert werden. 

Abschließend ist darauf hinzuweisen, dass so-
wohl die Zahlungen als auch die Anzahl der 
Transferbeziehenden für Bürgergeld, Wohn-
geld und Kinderzuschlag in den Simulationen 
des ifo Instituts von den tatsächlichen Haus-
haltsposten und Empfängerzahlen abweichen 
können (Blömer & Peichl 2020). Dies liegt unter 
anderem in den Daten begründet. So verwen-
det die Studie die (fortgeschriebenen) 
SOEP-Daten von 2019, welche neuere Entwick-
lungen – etwa den Zugang geflüchteter Perso-
nen aus der Ukraine in das Bürgergeld – nicht 
abbilden. Entsprechend können auch die simu-
lierten Arbeitsangebotszuwächse von der rea-
len Entwicklung abweichen. Für die Bewertung 
der Reformen sind jedoch insbesondere die re-
lativen Unterschiede zwischen den Reformvari-
anten sowie dem Status quo entscheidend, da 
diese die Effekte veränderter Arbeitsanreize 
vergleichbar machen.
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